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Ausgangslage – sich stellende Herausforderung

Fakt ist:

Heutige 8 Ortsplanungen mit 8 

unterschiedlichen Zonenplänen 

und 8 unterschiedlichen 

Bauordnungen, welche nicht 

konform sind mit vielen heute 

geltenden Gesetzgebungen 

von Bund und Kanton, sowie 

mit dem Kantonalen Richtplan 

und dem Gemeinderichtplan

Dem gegenüber stehen:

 RPG 1

 RBG (1.7.2018)

 GSchG

 NHG, NHV, KNHG, KNHV

 LSV

 LRV

 KRIP 2018

 GRIP 2014

 …u.a……



Zielsetzung NUP II

Fakt ist:

Heutige 8 Ortsplanungen mit 8 

unterschiedlichen Zonenplänen 

und 8 unterschiedlichen 

Bauordnungen, welche nicht 

konform sind mit vielen heute 

geltenden Gesetzgebungen 

von Bund und Kanton, sowie 

mit dem Kantonalen Richtplan 

und dem Gemeinderichtplan

Dem gegenüber stehen:

 RPG 1

 RBG (1.7.2018)

 GSchG

 NHG, NHV, KNHG, KNHV

 LSV

 LRV

 KRIP 2018

 GRIP 2014

Konsensfähige Lösung
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1. Unterirdische Bauten

Art. 24 Abs. 6 (Flächenanteil unterirdische Bauten)

Unter den bebauten Flächen i.S.v. Abs. 2 sind unterirdische Bauten ohne Einschränkungen 

zulässig. Der übrige Teil der anrechenbaren Grundstücksfläche darf maximal im Umfang 

der Flächenanteile gemäss Art. 8 mit unterirdischen Bauten bebaut werden. 

Zusatzinformation:

In Abs. 3 sind die unterirdischen Bauten bei der Definition der veränderten Flächen zu 

streichen.     







































































Qualitätssicherung über Ortsbildschutz

Geltende BauO

 Verweis auf RBG und 

BauV

 Verweis auf 

Schutzzonenpläne

 Verweis auf 

Schutzzonen und 

Schutzverordnungen

 Ortsbildschutzzone, 

Umgebungsschutzzone, 

Denkmalschutzzone

 Ortsbildschutzgebiete, 

Schützenswerte Bauten, 

Hochbauverbote, 

Einordnungsbestimmun

gen

RBG / BauV

 Art. 47 RBG 

Gestaltung von 

B+A 

 Art. 24 BauV

Schutzzonen

 Art. 22 BauV

Baulinienplan

 Art. 67 BauV

Hier greifen aber 

vorallem das NHG / 

NHV von Bund und 

Kanton und die 

Inventar- und Ver-

zeichnisgrundlagen

von Bund, Kanton 

(und Gemeinde)

NUP I
 Art. 2 BauR

Bebauungstypologien (wer 

will noch Terrassenhäuser?)

 Art. 5 BauR Bauberatung

 Art. 29 BauR Baulinien

 Art. 30 BauR Dachgestal-

tung

 Art. 31 BauR Einfriedungen 

gegenüber Strassenraum

 Art. 48 BauR Kulturgüter-

schutz

 Art. 49 BauR Ortsbild-

schutzzone

 Art. 50 BauR Schutzobjekte

 Art. 51 BauR Schützens-

werte und erhaltenswerte 

Objekte



Grundstossrichtung Ortsbildschutz

Vorschlag:

Abstützung des Objektschutzes auf die Inventare und Verzeichnisse des 

Kantons. Die 3 Kategorien Schutzobjekte, schützenswerte Objekte und 

erhaltenswerte Objekte schaffen und als Hinweise (kantonaler Schutz) 

bzw. als Festlegung im Zonenplan bezeichnen.

Abstützung des Gebietsschutzes auf das (aktualisierte) ISOS. 

Ausscheidung von überlagerten Ortsbildschutzzonen.

Verbleiben auf der Lösung NUP I soweit es die Bestimmungen betrifft, 

aber aktualisieren der Zonenplaneinträge gemäss Inventar und 

Verzeichnis.

Baulinienplan als separates Planungsinstrument erlassen.



RBG / BauV

 Keine 

Bestimmungen

NUP I
 Art. 5 BauR

Geltende BauO

 An zahlreichen Stellen 

werden Gutachten 

(synonym für Baube-

ratung) festgelegt, teils 

als Pflicht mit Kosten-

folge für die 

Bauherrschaft











Geltende BauO

 Zahlreiche unbestimmte 

Rechtstitel

RBG / BauV

 Art. 47 RBG 

Gestaltung von 

Bauten und 

Anlagen

 Art. 67 BauV gute 

Gesamtgestaltung

NUP I
 Art. 4 GeKO

 Art. 5 Bauberatung

 Art. 28 Aufschüttungen

 Art. 30 Dachgestaltung

 Art. 31 Einfriedungen
















